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149-10-17
Genehmigung der Traktandenliste

Beschluss: (einstimmig)
Der GR genehmigt die Traktanden.

151-10-17
Rl Sport / Bauverwaltung - Sportplatz Blumenau Neugestaltung: Konzept - Studienauftrag -
Ausschreibung Genehmigung

Paul Eberle, Leiter Bauverwaltung ist bei diesem Traktandum anwesend.

Aus dem Antrag:

Zu 1.und 2.

Die Sportanlage Blumenau wurde am 13.08.1967 eingeweiht. Die damalige Aschenbahn ist nach
kurzer Zeit durch eine damals moderne Tartanbahn ersetzt worden, an der nun Massnahmen drin-
gend notwendig sind; Ersatz oder Abbruch.

Vor der Erarbeitung der Wettbewerbsunterlagen fir das Gemeindezentrum wurde anfangs 1970
eine Konzeptstudie zur Entwicklung eines Gemeinde- und Sportzentrums Triesen erarbeitet.

Nach der Erstellung des Gemeindezentrums und dessen Bezuges im Jahre 1980 ruhte die Weiter-
entwicklung des Sportplatzareals. Im Jahre 1997 erarbeitete das Architekturbiro Silvio Marogg
AG, Triesen 4 Varianten eines Sportplatzkonzeptes. Auf der Grundlagenvariante 1 wiederum sind
im Jahre 2001 erneut Vorschlage zur Neugestaltung des Areals durch das Architekturbtro Hasler
AG, Vaduz erstellt worden. Vom Gemeinderat wurde anschliessend das Konzept 1A zur Umset-
zung freigegeben. Dieses diente zur Entscheidungsfindung fiir die Platzierung eines Garderoben-
gebaudes sowie des neuen Kiosks und Tribiinengebaudes.

Mit der Erarbeitung einer Richtplanung im Jahre 2005 fiir die Gemeinde wurde die Dringlichkeit der
mittelfristigen Erstellung einer Verbindungsstrasse entlang des Rheines aufgezeigt. Zur Sicherung
des Flachenbedarfes sind wieder Uberlegungen aufgenommen worden, wie kiinftig die Sportplatz-
gestaltung und das Angebot aussehen kdnnte. Die Hochbauten sind unverriickbar festgelegt, eine
Ausscheidung von Strassenflachen entlang des Rheindamms kann nur unter Auflassung der
Rundbahn sichergestellt werden.

Mittels eines Gesamtkonzeptes Uber das Sportplatzareal soll langerfristig eine Neuausrichtung des
Areals in eine multifunktionale, gréssenvertragliche Anlage erreicht werden.

Innerhalb des Perimeters soll ein Angebot fur ein Miteinander zwischen Sportvereinen und der Be-
volkerung geschaffen werden.

Es qilt zu Uberlegen, wie verschiedene Nutzungen miteinander angesiedelt werden kénnen. Die
nachfolgend zwingenden Nutzungen sind nachzuweisen. Zusatzlich gilt es aufzuzeigen wie und
mit was fur Sport- und Freizeitangeboten (wie z.B. die unter Punkt 10 aufgezeigten) die Attraktivitat
gesteigert wird und ein Treffpunkt fur die Bevolkerung entstehen kann.

Die Gemeinde Triesen verfligt seit Januar 2014 tber ein Standortmarketingkonzept. Als Alleinstel-
lungsmerkmale der Gemeinde Triesen wurden die Bereiche Wohnen, Erholen und Bilden definiert.
In diesen Lebensbereichen positioniert sich die Gemeinde im Sinne eines Markenkerns gegentiber
den Einwohnern und hebt sich gegentiber anderen Gemeinden ab.

Verdichtet wurde dieses Standortmarketingkonzept mit einem Claim, der in der Gemeindekommu-
nikation durchgéngig eingesetzt wird: ,mein lebens(t)raum“. Der Claim verdeutlicht, dass die Ge-
meinde Triesen im Sinne der definierten Kernelemente Wohnen, Erholen und Bilden fir gesunde,
attraktive und hervorragende Lebensrdume steht und damit einen wesentlichen Beitrag dazu leis-
tet, Lebenstraume zu verwirklichen. Die Schaffung solch hochwertiger Lebensraume nach dem
Standortmarketingkonzept ist zentraler Bestandteil einer kiinftigen Ausgestaltung der Sportanlage
Blumenau. Mit der Erweiterung der Funktionalitaten sollen Lebensrdume in der Gemeinde und fur
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die Menschen diversifiziert, neue Angebote (fir ,Lebenstraume*) verwirklicht und somit das Ange-
bot an Erholungs- und Freizeitraum aufgewertet werden.

Die zur Teilnahme einzuladenden Landschaftsarchitekten sind alles ausgewiesene Fachleute, die
gute ldeen bringen und der Aufgabe gewachsen sind.

. Ingenieurbiiro Wegmueller, Landstrasse 143, 7250 Klosters-Serneus

. Peter Vogt Landschaftsarchitektur, Heiligkreuz 26, 9490 Vaduz

» Jacqueline Kissling, Architecte EAUG, Landschaftsarchitektin BSLA, Hauptstrasse 44, 9400
Rorschach

Der Zeitplan sieht vor, dass die Ausschreibung im Juli 2017 erfolgt, anfangs November 2017 die
Beurteilung stattfindet und am 07.11.2017 dem Gemeinderat das Ergebnis vorgestellt wird. Dieser
wird dann das weitere Vorgehen bestimmen.

Die Zusammensetzung eines Beurteilungsgremiums sollte bei Studienauftragen gemass der gel-
tenden SIA-Norm 143 "Ordnung fir Architektur- und Ingenieurstudienauftrdge” immer so gewahlt
werden, dass bei Studienauftragen mit Folgeauftrag die Fachpreisrichter in der Mehrzahl sind. Im
gegenstandlichen Fall wird bewusst von der Einhaltung dieser Norm abgesehen, damit der Ein-
fluss der Nutzer besser bericksichtigt werden kann. Die externe Fachjurorin hat ihre Teilnahme
am Beurteilungsgremium zu-gesagt.

Sachpreisrichter mit Stimmrecht
Gunter Mahl, Gemeindevorsteher
Ferdinand Schurti, Vizevorsteher
Jurgen Negele, Gemeinderat Ressort Sport

Fachpreisrichter mit Stimmrecht
Catarina Proidl, Dipl. Ing. (BOKU) Landschaftsarchitektin BSLA LIA
Paul Eberle, Leiter Bauverwaltung

Experten mit beratender Stimme
Markus Frieser, Leiter Liegenschaften
Riccardo Banzer, Hauswartung
Peter Kunkel, Sportkommission

Die Aufgabe des Beurteilungsgremiums ist die Begleitung des Studienauftrags, Beurteilung der
eingereichten Arbeiten und Abgabe einer Empfehlung an den Gemeinderat.

Fur die Erarbeitung des Studienauftrages laufen Kosten auf. Diese setzen sich wie folgt zusam-
men:
* Honorare Teilnehmer CHF 60'000.00
e Allgemeines CHF 20'000.00
Honorare, Planunterlagen, Modelle, Verschiedenes

Im Budget ist ein Betrag von CHF 150'000.00 fir das Projekt vorgesehen, der neben dem Aufwand
fur den Studienauftrag auch schon Aufwendungen fir die weitere Bearbeitung des Studienauf-
tragsergebnisses enthalt.

Zu 3.
Um nach Abschluss des Studienauftrages die angefallenen Kosten begleichen zu kénnen, ist der
budgetierte Betrag freizustellen.

*k*k

Beschluss: (einstimmig)
Der GR stimmt der Aufnahme von GR Piero Sprenger in das Beurteilungsgremium ,Fachpreisrich-
ter mit Stimmrecht” zu.

Beschluss: (mehrheitlich: 10 Ja: 5 FBP, 5 VU / 1 Nein: 1 DU)
1. Der GR nimmt den Entwurf der Ausschreibung mit Anpassungen zur Kenntnis und genehmigt
ihn;
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2. Der GR betraut das Beurteilungsgremium mit der Weiterbearbeitung des Studienauftrags bis
zur Vorstellung im GR;
3. Der GR genehmigt den Teilkredit in Hohe von CHF 150'000.00 geméss Budget.

152-10-17
Genehmigung des Protokolls Nr. 08/17

Beschluss: (einstimmig)
Der GR genehmigt das Protokoll Nr. 08/17 vom 06.06.2017.

153-10-17
Genehmigung des Protokoll-Abonnements Nr. 08/17

Beschluss: (einstimmig)
Der GR genehmigt die Verdéffentlichung des Protokolls Nr. 08/17 vom 06.06.2017 mit Ausnahme
der in Kursivschrift gehaltenen Passagen.

154-10-17
Genehmigung des Protokolls Nr. 09/17

Beschluss: (einstimmig)
Der GR genehmigt das Protokoll Nr. 09/17 vom 13.06.2017.

155-10-17
Genehmigung des Protokoll-Abonnements Nr. 09/17

Beschluss: (einstimmig)
Der GR genehmigt die Vertffentlichung des Protokolls Nr. 09/17 vom 13.06.2017 mit Ausnahme
der in Kursivschrift gehaltenen Passagen.

157-10-17 (016)
FL Regierung - Antrag auf EinbUrgerung im ordentlichen Verfahren (Art. 21 Abs. 3 Gemein-
deG, LGBI. 1996 Nr. 76 / 8 6 LGBI. 2008 Nr. 306) - Stellungnahme

Aus dem Antrag:

Frau Alisa FERATI, wohnhaft Landstrasse 201, Triesen hat bei der Regierung den Antrag um
Aufnahme in das Landes- und Gemeindeblrgerrecht im ordentlichen Verfahren gestellt. Die
Antragstellerin ist Burgerin von Serbien und lebt seit 20.05.1999 in Triesen, Furstentum Liech-
tenstein.
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Die Verwaltungsgebihr der Gemeinde Triesen betragt bei Einbirgerungen im ordentlichen
Verfahren fur Einzelpersonen CHF 3'000.00. Diese Gebduhr ist vor der Abstimmung und unab-
hangig von deren Ergebnis zu begleichen.

Zur Information Ausziige aus den einschlagigen Gesetzen:

Gemeindegesetz (GemG)

Art. 21
d) Aufnahme im ordentlichen Verfahren

1) Der Gemeinde steht das Recht zu, einem auslandischen Staatsbirger die Aufnahme als
Gemeindebirger fur den Fall der Verleihung des liechtensteinischen Landesburgerrechts zuzu-
sichern und ihn bei Erflllung dieser Voraussetzung als Gemeindebirger aufzunehmen.

2) Mit dem Bewerber erwerben auch sein Ehegatte und seine minderjahrigen Kinder das
Gemeindeburgerrecht, sofern sie bei der Aufnahme ins Landesburgerrecht einbezogen sind.

3) Uber die Aufnahme entscheiden die in der Gemeinde wohnhaften Gemeindebiirger. Der
Bewerber hat eine Verwaltungsgebihr zu entrichten.

Gesetz Uber den Erwerb und Verlust des Landesburgerrech-
tes (BUG)
3. Ordentliches Verfahren
§ 6 Grundsatz
1) Die Verleihung des Landesburgerrechtes darf nur an Auslénder erfolgen, welche:

c) eine Erklarung bzw. eine Entlassungsbestatigung abgeben, dass auf die bisherige
Staatsburgerschaft verzichtet wird bzw. bereits amtlich verzichtet wurde oder der Nachweis
beigebracht wird, dass eine solche Verzichtserklarung nach deren Heimatrecht unwirksam ist;

d) den Nachweis erbringen, dass sie wenigstens seit zehn Jahren ihren ordentlichen Wohn-
sitz im FuUrstentum Liechtenstein haben.

*k*

Beschluss: (einstimmig)

a. Der GR nimmt den Antrag auf Einbirgerung im ordentlichen Verfahren von Frau Alisa FERATI,
wohnhaft Landstrasse 201, Triesen zur Kenntnis;

b. Das Gesuch auf EinblUrgerung wird den Gemeindebilrgern an der nachstfolgenden Gemeinde-
oder Landesabstimmung vorgelegt;

c. Sollte bis Ende 2017 keine entsprechende Abstimmung anberaumt werden, wird der Gemein-
derat einen Termin flr eine separate Burgerabstimmung bis spatestens Mitte 2018 festlegen.

158-10-17

Gemeindevorstehung - 300 Jahre Furstentum Liechtenstein - Beitrag der Gemeinden: Jubi-
lAumsweg und Jubilaumsbriicke - Projektzustimmung und Genehmigung Verpflichtungs-
kredit

Aus dem Antraq:

Bericht

Am 23. Januar 1719 vereinigte Kaiser Karl VI. die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellen-
berg und erhob das Gebiet zum Reichsflrstentum Liechtenstein. Im Jahr 2019 jahrt sich deshalb
zum 300. Mal die Geburtsstunde des Firstentums Liechtenstein. Dieses Jubildum ist ein guter
Grund fur ein Jubilaumsprogramm, welches mit grossen und kleineren Projekten auf die Vergan-
genheit und Zukunft Liechtensteins eingeht.

Der Leitgedanke, welcher Uber den Projekten steht, lautet «<HEUTE mit den Erfahrungen von
GESTERN uber MORGEN nachdenkenx. Er steht fir die Hauptzielsetzung, dass im JubilAumsjahr
nicht ausschliesslich die Geschichte bzw. Geburtsstunde des Furstentums begangen werden soll,
sondern auch die Chance genutzt wird, die aktuelle Situation von Gesellschaft und Staat sowie
mogliche Wege eines Kleinstaates fur die Zukunft zu beleuchten. Dem Leitgedanken entspre-
chend, gibt es drei Gefasse: GESTERN, HEUTE, MORGEN. Diese werden gleichwertig gewichtet
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und bilden die gedankliche Verbindung der Feierlichkeiten im Jubildumsjahr. In diesen spielen die
eigentlichen Programmschwerpunkte, welche die wichtigsten Meilensteine und offiziellen Wegsta-
tionen durch das Jubilaumsjahr darstellen.

Der Leitgedanke wird durch einen Jubilaumsweg ergénzt, welcher alle Gemeinden Liechtensteins
verbindet. Gleichzeitig verbindet er auch wichtige Elemente der Feierlichkeiten und somit auch die
drei Gefasse GESTERN, HEUTE, MORGEN. Diese Verbundenheit erhalt einen besonderen Aus-
druck in der neu zu erstellenden Verbindungsbriicke zwischen dem Unterland und dem Oberland
und stellt ein starkes Symbol der Verbundenheit der zwei Landesteile dar.

Der Jubildumsweqg

Der Jubilaumsweg, der spater auch Liechtensteinweg heissen kdnnte, verbindet alle elf Gemein-
den sowie wichtige Elemente der Feierlichkeiten. Er zieht sich real wie ein roter Faden durchs
Land und gedanklich durch dreihundert Jahre von First und Volk gelebter Geschichte und weiter
in die Zukunft. Entlang dieses Weges lasst sich nicht nur die Geschichte des Landes erzahlen,
sondern Geschichte erleben. Beim Gehen, Spazieren, Wandern oder Sport treiben tiber das Ges-
tern, Heute und Morgen nachdenken, ist das Ziel. Entlang des Weges durch alle Gemeinden kén-
nen auch historische Statten und Orte mit gesellschaftlicher Bedeutung liegen. An diesen Orten
des Innehaltens kdnnen Veranstaltungen und Feierlichkeiten sowie geschichtliche Bildung stattfin-
den.

Jede Gemeinde entscheidet selbst, wo ihr Teil des Weges verlauft. Es geht vor allem darum, be-
stehende Wege zu verbinden und soweit zu vereinheitlichen (beispielsweise durch eine durchge-
hende Beschilderung), damit ersichtlich ist, dass es sich um einen speziellen Weg handelt. Jede
Gemeinde gestaltet ihren Abschnitt des Weges nach der Idee eines Gemeinschaftskonzeptes und
ist frei in der Entscheidung, inwiefern sie die Bevolkerung, Schulen und Vereine miteinbeziehen
mdochte. Ganz nach dem Motto: «Gemeinsam bauen wir den Weg in die Zukunft» kann das ge-
meinsame Gestalten eines Wegabschnittes den Zusammenhalt der Gemeinde oder die nachbar-
schaftlichen Beziehungen zweier Gemeinden starken.

Das Gemeinschaftskonzept erarbeiten die Gemeinden unter Einbezug der Projektleitung, um si-
cherzustellen, dass der gemeinsame Weg als Einheit erkennbar ist. Innerhalb dieses Gemein-
schaftskonzeptes liegen die detaillierte Ausgestaltung und die Finanzierung des Weges in der Ver-
antwortung der Gemeinden.

Die Jubilaumsbriicke

Als wichtiger Teil des Jubilaumswegs steht eine Briicke als verbindendes Element und sichtbares
Zeichen des gemeinsamen Handelns. Sie verleiht dem Jubilaumsweg einen besonderen Aus-
druck, indem sie die Grenze zwischen dem Unterland und dem Oberland auf eine auch fir die
liechtensteinische Bevélkerung neue Weise tiberwindet.

Die Grenze zwischen dem Ober- und Unterland verlauft unterhalb von Gafadura nach Nendeln.
Sie verlauft nordlich von Planken in der Mitte einer mehreren Hundert Meter breiten und bis zu 138
Meter tiefen Schlucht. Diese Schlucht wird mit einer zu Fuss, aber auch mit Kindern begehbaren,
modernen Hangebriicke von 240 Metern Lange auf einer Héhe von rund 700 m.iU.M. Uberspannt.
Beim tiefsten Punkt ist die Briicke eindrucksvolle 110 Meter Uber der Schlucht. Auf der Briicke ist
die Sicht frei hinauf zu einem Wasserfall sowie zum Dreischwesternmassiv und hinunter in die Tal-
ebene.

I\Neu\GR-Abonnement\Protokoll\2017\Web_inkl_TB\17sgral10.docx Gedruckt am: 23.08.2017



Auszug aus dem PROTOKOLL Nr. 10 tber die Gemeinderatssitzung vom 27. Juni 2017 6/20
- genehmigt am 22. August 2017

o Grosser Eall

120 - 14071711

TR T i -
Mg

Sagaweiher Ossera Brunnabochel

Nendlerrofe

: $ 1 . ﬁ\'-?)..- Y s m 2 oy i
Abbildung: Die geplante Hangebriicke rot eingezeichnet zwischen dem Unter- und Oberland

Auf dem Weg von Nendeln hinauf zur Jubilaumsbriicke kommen die Wanderer an zwei weiteren
Wasserféllen vorbei — einer davon mit mehreren, eindrucksvollen Kaskaden. Sowohl die drei Was-
serfélle als auch die Schlucht selbst sind als Sehenswirdigkeiten im Land praktisch unbekannt.
Die natdrlichen Gegebenheiten sind geradezu pradestiniert fur eine Hangebriicke dieses Ausmas-
ses. Mit der Realisierung der Briicke bei Planken entsteht eine von der Bevdlkerung und Touristen
spannende und wohl auch geschatzte Attraktion. Die Umsetzung schafft einen nachhaltigen
Mehrwert und Nutzen, weit in die Zukunft.

Liechtensteins Jubilaumsweg mit der Jubilaumsbriicke als Hohepunkt kann mit seinen Informatio-
nen zu Geschichte und Gesellschaft nachhaltig wirken, dies tber 2019 hinaus, fur alle interessier-
ten Einwohnerinnen und Einwohner und auch fir alle Besucherinnen und Besucher. Im Jubildums-
jahr soll etwas entstehen, das bleibt. Der Weg und die Bricke kdénnen ein Teil davon sein. Ein
starkes Symbol fur das Jubilaum, das auch nach 2019 sichtbar bleibt: ,Ein Land — ein Weg."

Konzeptstudie zur Jubilaumsbriicke

Die Bruckenkopfe resp. Widerlager wurden im Rahmen der Grundlagenvermessung vor Ort festge-
legt und bilden die Grundlage fur die weitere Projektierung im Rahmen der Konzeptstudie. Der
Briickenkopf im Oberland liegt im Tufloch, Schaan, auf der Parzelle Nr. 4 und im Unterland im
Oberschaffletwald, Gamprin, Parzelle Nr. 2.

Erschlossen wird der Briickenstandort auf Oberlander Seite Uber den Nendler Weg von Planken
aus und auf Unterlander Seite Uber den Sagaweiher(weg) von Nendeln her. Damit ist die Hange-
briicke in das heute bereits bestehende (Wander-)Wegenetz eingebettet und schafft eine direkte
Verbindung Uber das Tobel.

Die geologischen Verhéltnisse der beiden geplanten Standorte fur die Briickenwiderlager, welche
jeweils auf Gelandekuppen zu liegen kommen, wurden durch den Geologen Herbert Bicker,
Grundbauberatung — Geoconsulting AG, Triesen, beurteilt. Zur Machbarkeit halt er fest, dass die
Realisierung der Hangebricke aus geologischer Sicht (ohne Ausfiihrung von umfangreichen Zu-
satzmassnahmen) machbar ist.

Der Bruckenstandort ist nicht in den Inventaren fur schitzenswerte Lebensraume, Landschaften
und Naturdenkmaler enthalten. Der Standort liegt weder in einem Landschafts-, Natur-, Pilz- oder
Pflanzenschutzgebiet, noch ist er als Magerstandort oder Magerwiese kartiert. Es sind im Bereich
der Hangebricke auch keine Waldreservate oder Sonderwaldflachen ausgeschieden. Ausserdem
liegt das Bruckenprojekt weder in einer Wildruhezone resp. Winterruhezone noch ist fur dieses
Gebiet ein Betretungsverbot zwischen 15. Dezember und 15. April ausgeschieden. Beide Bri-
ckenkopfe resp. Widerlager liegen jedoch gemass Gesamtgefahrenkartierung im Forstgebiet mit
kleiner bis keiner Gefahr. Im Bereich des planerischen Gewasserschutzes sind keine Schutzzo-
nen, Schutzareale, Grundwasserschutzgebiete und Gewasserschutzbereiche tangiert.
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Der Brickenkopf Oberland liegt auf der Schaaner Parzelle Nr. 4 (Eigentimerin Gemeinde
Schaan). Der Briickenkopf Unterland liegt auf der Gampriner Parzelle Nr. 2 (Eigentiimerin Birger-
genossenschaft Eschen). Beide Parzellen sollen fiir den Bau der Widerlager und der Hangebriicke
selbst jeweils mit einer Grunddienstbarkeit belastet werden. Beim Briickenkopf wird fur den Ein-
stiegsbereich (Baute Uber Terrain) eine Flache von rund 8 m2 sowie inklusive Verankerungsbe-
reich (Baute unter Terrain) eine Gesamtflache von rund 100 m2 bendtigt. Daflr ist einerseits ein
positiver Entscheid des Gemeinderats von Schaan und andererseits der Birgergenossenschafts-
versammlung Eschen notwendig.

Die Burgergenossenschaft Eschen hat am 31. Mai 2017 der Belastung der Gampriner Parzelle Nr.
2 mit einem Dienstbarkeitsvertrag mit 142 Ja-Stimmen zu 30 Nein-Stimmen grossmehrheitlich zu-
gestimmt. Somit ist der Vorstand berechtigt, den definitiv auszuarbeitenden Vertrag zu unterzeich-
nen. Der Gemeinderat Schaan seinerseits wird Gber die Belastung der Schaaner Parzelle Nr. 4 mit
einem Dienstbarkeitsvertrag zusammen mit diesem Beschluss mittels eines Zusatzantrages ent-
scheiden. Der grundbiicherliche Vollzug der Dienstbarkeiten soll nach den Beschliissen der Ge-
meinderate sowie nach dem Beschluss des Landtages erfolgen.

Aufgrund einer Vorbemessung und Erfahrungswerten bereits ausgefuhrter Briicken wurde fur die
Konzeptstudie nachfolgende Ausfiihrung bestimmt. Die Konstruktionswahl ist in der weiteren Pro-
jektierung zu optimieren und im Detail zu bemessen.

- Spannweite: 240 Meter

- Windrahmen: 29 Stlick (30 Felder a 8 Meter)

- Durchhang: ca. 1/17, entspricht rund 14 m (unter Nutzlast)
- Tragseile: 6 Stlick (2 oben, 4 unten)

- Windlastseile: 2 Stlick, beidseitig der Briicke, parabelférmig
- Windquerseile: 58 Stiick — Querabspannung der Bricke auf die Windlastseile, im Randbe-
reich direkt in Boden verankert

Baukosten CHF 760'000.00
Projektierung, Ausschreibung, Ausfiihrung/Bauleitung CHF 155'000.00
Allgemeine Kosten (Annahme ca. 6% der Baukosten) CHF 45'000.00
Anlagekosten Hangebricke (Genauigkeit + / - 10%) CHF 960'000.00
Aufwendungen Jubilaumsweg und Unvorhergesehenes CHE 150'000.00
Total Anlagekosten (exkl. MwSt.) CHF 1'110°000.00
MwsSt. 8.0% CHF 90'000.00
Anlagekosten inkl. 8.0% MwSt. CHE _1'200'000.00
Die Kosten fir dieses Projekt werden nach dem Einwohnerschlissel aufgeteilt:
Gemeinde Einwohner per Kostenantell
31. Dez. 2015* in CHF
Vaduz 5'435 173'356.00
Balzers 4'608 146'978.00
Planken 446 14'226.00
Schaan 5994 191'186.00
Triesen 5051 161'108.00
Triesenberg 2'608 83'185.00
Eschen 4'411 140'694.00
Gamprin 1'659 52'916.00
Mauren 4'190 133645.00
Ruggell 2'156 68768.00
Schellenberg 1'064 33'938.00
Total 37'622 1°200.000.00

* = Basis: Statistisches Jahrbuch 2017
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Nachdem die Aufwendungen Uber 2 Jahre verteilt anfallen, ist ein Verpflichtungskredit zu spre-
chen. Weitere von den Gemeinden innerhalb ihres Hoheitsgebietes geplante Aufwendungen im
Rahmen dieses Projektes werden mittels separaten Gemeinderatsantragen behandelt und be-
schlossen. Als Bauherrin der Hangebricke tritt die Gemeinde Planken auf. Fir den gesamten Un-
terhalt und die Instandsetzung sind die beiden Standortgemeinden Planken und Eschen je zur
Halfte verantwortlich.

Abhangig vom gewiinschten Er6ffnungs-Zeitpunkt und vorbehaltlich der Budgetfreigabe und Auf-
tragserteilung gemass vorliegender Konzeptstudie orientiert sich der Ablauf resp. Zeitplan des Ge-
samtprojektes am SIA Leistungsmodell mit Planungs- und Bauphasen:

- Phase 3 Projektierung:
Bauprojekt, Bewilligungsverfahren im Winter 2017/2018

- Phase 4 Ausschreibung:
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe im Frihjahr/Sommer 2018

- Phase 5 Realisierung:
Ausfuhrungsprojekt und -Plane im Sommer 2018
Ausfuhrung, Teil 1 (Verankerungen und Widerlager) im Herbst 2018
Ausflihrung, Teil 2 (Lieferung und Montage) im Friihjahr 2019
Inbetriebnahme, Eréffnung im April/Mai 2019

Die Konzeptstudie belegt eindeutig die Machbarkeit der Hangebriicke «300 Jahre Firstentum
Liechtenstein» und zeigt die Eignung des gewahlten Standorts auf. Fur rund CHF 1 Mio. kdnnen
die Gemeinden zusammen ein Ober- und Unterland verbindendes Brickenbauwerk schaffen, das
heute in dieser Form sowohl in Liechtenstein als auch in der benachbarten Grenzregion einzigartig
ist. Bei fachgerechter Projektierung, Bau und Unterhalt der Hangebriicke (Tragsystem) betragt die
Lebensdauer 50 Jahre oder mehr und kann somit als eine nachhaltige Investition fiir Liechtenstein
und die Liechtensteinische Bevoélkerung angesehen werden.

Gemeinsames Projekt von Land und Gemeinden

Die 300-Jahr-Feierlichkeiten sind Ausdruck des gemeinsamen Willens von Land und Gemeinden,
das Jubilaumsjahr zu begehen. In Gesprachen wurde denn auch eine gemeinsame Finanzierung
der Kosten angestrebt. Um dem bedeutenden Engagement von Land und Gemeinden Rechnung
zu tragen und ihr deutliche Sichtbarkeit zu verleihen, hat sich die Regierung mit den Gemeinden
auf eine inhaltliche Teilung der Kosten innerhalb des Projekts geeinigt. Der Landesbeitrag finan-
ziert die Feierlichkeiten im JubilAumsjahr und der Gemeindebeitrag aller Gemeinden finanziert den
Jubilaumsweg inkl. Hangebricke.

*k*
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Hangebrucke

300 Jahre Furstentum Liechtenstein

Konzeptstudie
AbklErung der Machbarkeit und der Kosten fir eine 240m lange Hangeseilbriicke tiber die Nendlerrdfi

Konzeptstudie
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Anlass

Am 23, Januar 1719 vereinigte Kaiser Karl V1. die
Grafschoft Vaduz und die Hemrschaft Schellen-
berg und erhob das Gebiet zum Relchsfirs-
tentum Liechienstein. Im Jahre 2019 jahrt sich
deshalb zum 300. Mal die Geburtsstunde des
Farstentums Liechtenstein.

Idee

Zu diesem Anlass schenken alle FL-Gemeinden
der liechtensteinischen Bevblkerung gemein-
sam einen JubilGumsweg durch alle 11 Liech-
tensteiner Gemeinden und =ine Hangebnicke
als verbindendes Element und als Zeichen flr
das gemeinsame Handeln. Die Lage der Han-
gebricke ist sehr symboltrdchtig. Sie liegt auf
der Nahstelle zwischen Oberland (Schaaner
Hoheitsgebiet) und Unterland (Gampriner Ho-
heitsgebiet).

Aufirag

Am 25, April 2017 wurden wir durch die beiden
Gemeinden Eschen-Nendsin und Planken stell-
vertretend fr die 11 Gemeinden Uechtensteins
beauftragt, eine Konzeptstudie zur Abkidmung
der Machbarkelt und der Kosten fir sins
Hangebricke «300 Jahre Firstentum Liechten-
steine Ober die Nendlermrdf zu erarbeiten, damit
die Vorstehemkonferenz am 1. Juni 2017 sins
Entscheldungsgrundlage fur die Budgetienung
in den einzelnen Gemeinden hat.

Unser Projekiteam sefzi sich aus der Hanno
Konrad Anstalt (Hanno Konrad, Nils Sprenger,
Hanno J. Konrad) - Ingenieure, Planer & Geo-
meter — aus Schaan als Auffragnehmer sowis
der Crestagec AG (Sperzialbouunternshmen
u.a. fir Hangebricken, David Baselgia) und
Alping.ch (u.a. Spezialprojektierungen fur Han-
gebricken, Jirg Gartrann und Thomas Joos)
aus Chur zusammen.

/‘(

eberg .

%\

i ks W

Die Konzeptstudie wurde in enger Absprache
und mit Unferstitzung durch die Verantwort-
lichen in den Gemeinden Eschen (Vorsteher
Cdnther Kranz, Gemeindeférster Adrian Gaba-
thuler) und Planken (Vorsteher Rainer Beclk, Ge-
meindebauverwalier Thomas Meier) emaroeitet,

Standort

Die Hangessilbricks Uberspannt auf einer Héhe
wvon rund 700 m. 0. M. das Tobel der Nendlemdi,
inwelcher auch die Grenze zwischen Oberland
und Unterland resp. zwischen Tdfloch, Schaan
(Parzelle Nr. 4) und Cberschaffletwald, Gamp-
rin (Parzelle Nr. 2) verlduft.

Die Brickenkdpfe resp. Widerlager wurden im
Rahmen der Grundlagenvermessung vor Ort
festgelegt, koordinatenmdssig folgendermas-
sen bestimmt und bilden die Grundlage flir die
welitere Projektierung im Rahmen dieser Kon-
Teptstudie:

Oberland - Widerlager
O 27759868 MN: 1'228'870 H: 704

Urterland - Widerlager
O: 2760°050  N: 1'229°028 H: 7156

Somit ergeben sich eine Spannweite von rund
240 Metermn, eine maximale Héhe dber Grund
(ohne Durchhang) von rund 130 Metern und
eine Hohendifferenz von 9 Metem (wgl. Beilage 1).

Erschlossen wird der Brickenstandort auf Ober-
lander Seite dber den Mendler Weg von Plan-
ken aus und auf Unterl@nder Seite dber den 58-

gawelner-weg) von Nendeln her. Damit ist die
Hangebrlicke in das heute bereits bestehende
(Wander-)Wegenetz eingebetet und schafft
eine direkte Verbindung Gber das Tobel.

= '-_r..lt:ﬁ\“’m___.__
T o 0800 ST e%Le =

Aussch niff Lcndasﬁ:urfe I 25 000 und Sfandorfivarfe 30 mif Brdckenkonsfrukfion (Copyright Bundesbehdiden der

Schweizenschen Edgenossenschaff)
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Nachfolgende AbklGmungen zeigen, dass der
Standort flr eine Fussganger-Hangebricke -
vorgesehen ist ein Radfahrverbot auf der Brd-
cke selbst - geeignet Ist.

Geologie

Die geclogischen Verhdltnisse der beiden ge-
planten Standorte flr die Brickenwiderager,
welche Jewells auf Geldndekuppen zu liegen
komrmen, wurden durch den Geoclogen Herbert
Bicker, Grundbauberatung - Geoconsulting A,
Triesen beurteilt. Zur Machbarkeit hait er Folgen-
des fest:

«FOr die Erstellung der Hangebrlcks ist aus
geologisch-geotechnischer Hinsicht relevant,
dass die Fundamente der beiden Brlckenwi-
derlager einwandfrel fundiert sind und dass
sich die Tragseile der Brickenkonstruktion rick-
veranksamn lassen. Diesbeziglich sind die geo-
logischen Voraussetzungen am Standort der
beiden Brickenwiderlager glnstig. Das heisst
einerseilts, dass der sehr gut tragfdhige Sand-
stein beraitsin geringer Tiefe ansteht, womit eine
einwandfrele Fundatfion mit verhdltnismassig
geringem Aufwand realisierbar ist (Lastabtrag
in den unverwitterien Fels). Andererseits lassen
sich im unverwitterten Fels bzw. Sandstein ver-
gleichsweise hohe Ankerkrafte erzielen. Damit
I&sst sich zusammenfassend festhalten, dass
die Realisierung der Hangebricke aus geoclogi-
scher Sicht machbar ist (ochne AusfGhrung von
umfangreichen Zusatzmassnahmen).»

MNatur und Umwelt

Abfragen im Geocdaftenportal der Liechien-
steinischen Landesverwaliung (Online-Zugriff
am 30. Mai 2017) im Bereich Natur und Urmwelt
zeigen. dass der Brickenstandort nicht in den
Inventaren fir schitzenswerte Lebensraume,
Landschaffen und Naturdenkmdler enthalten
ist. Der Standort liegt weder in einem Land-
schafts-, Natur-, Pilz- oder Pllanzenschutzgebiet,
noch ist er als Magerstandort oder Magerwie-
se kartlert. Es sind Im Bereich der Hangebnicke
auch keine Waldreservate oder Sonderwald-
fidchen ausgeschiaden.

Ausserdem liegt das Bricksnprojekt gemdss
Geodatenportal der LIV weder in siner Wil-
druhezone resp. Winterruhezone noch ist fr
dieses Gebiet ein Betretungsverbot zwischen
15. Dezember und 15. April ausgeschieden.
Beide Brickenkdpfe resp. Widerager liegen
jedoch gemdss Gesamtgefahrenkartierung
{Geocdatenportalzugrift LLY am 30. Mal 2017)

im Forstgebist mit kleiner bis keiner Gefahr. Im
Bereich des Planerschen Gewdsserschutzes
sind keine Schutzzonen, Schutzareale, Gund-
wasserschutzgeblete und Gewdsserschutzbe-
reiche tangiert.

Grunderwerb

Farden Grundererwerb resp. Abklarungen dies-
bezlglich zeichnen sich die involvierten Ge-
meindeverantwortliichen verantwortlich. Der
Brockenkopf Oberland liegt auf der Schaaner
Parzelle Nr. 4; Eigentdmerin ist die Gemeinde
Schaan. Der Brickenkopf Unterand liegt auf
der Gampriner Parzelle Nr. 2; Eigentamerin ist
die Bdrgergenocssenschaft Eschean. Beide Par-
zellen scllen fir den Bau der Widerlager und
der Hangebricke selbst jeweils mit einer Grund-
dienstbarkeit belastet werden. Beim Bricken-
kopf wird fir den Einstiegsbersich (Baute dber
Temain) eine Fidche vonrund 8 m? sowie inklusive
Verankerungsbersich (Baute unfter Terrain) eine
GesamtfiGche von rund 100m? bendtigt. Da-
fr ist einerseits ein positiver Enfscheid des Ge-
meinderats von Schaan und andererseits der
Bdrgergencssenschaftsversammiung  Eschean
notwendig. Mittels Dienstbarkeitsvertrag kann
danach der Grundbucheintrag erfolgen.

Brickenbauwerk
Die Bauhemschaft fr die Hangebricke Gber-
nimmt die Gemeinds Planksn.

Tragwerkskonzept

Die Gundlage des Brickenentwurfs der Fuss-
géangerverbindung mit einer Lange wvon 240
Metern bildet die scgenannte nepalesische
Hangesailbricke. Das Tragwerkskonzept ba-
siert auf der Weiterentwicklung dieses im asi-
atischen Raum seit langem angewendeten
Brickentyps. Die Opfimierungen des Systems
basieren darauf, dass durch eine \orspan-
nung der Tragseile und einer durchgehenden
Windaussteifung das Tragwerk auf die Anfor-
derungen der Gebrauchstauglichkeit (insbes.
Schwingungsverhalten) far lange Spannweiten
(=200 Meter und die Anwendung im alpinen
Raum welterenfwickelt wurde (vgl. Bellage 2).
Der Gehweg ist mit den vorgespannten Trag-
seilen kombiniert, die horizontale Aussteifung in
Qluerrichtung erfolgt mittels zweler zusdtzlichen
Windlastsellen, an welche die Bricke abge-
spannt wird.

Bel beiden Wideragern der Bricke werden
die auftretenden Sellkrafte miftels Ankern in
den Untergrund abgefragen. Die Uberfragung
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zwischen Seilkrdften und Ankerkrdften erfolgt
Uber jewells zwel beidseitig der Einstiege ange-
ordnete Widerdagerschelben aus Orisbeton.

Hauptkenndaten der Hangeseilbriicke

Aufgrund einer Vorbemessung und Erfahrungs-

werten bereits ausgeflhrier Bricken wurde far

die Konzeptstudie nachfolgendse AusfOhrung

bestimmt. Die Konstruktionswahl ist in der wel-

teren Projektierung zu optimieren und im Detail

Zu bernessen.

- Spannweite: 240 Meter

- Windrahmen: 29 Stdck (30 Felder & & Meter)

— Durchhang: ca. 1/17, entspricht rund 14m
(unter Mufzlast)

- Tragseile: & Stdck (2 cben, 4 unten)

- Windlastselle: 2 5t0ck, beldseltig der Bricke,
parabelférmig

- Windguerseile: 58 Shick - Querabspannung
der Bricke auf die Windlastselle, im Rand-
bersich direkt in Boden verankert

Der Gehweg folgt durchgehend dem Ver-
lauf der Tragseile, welche anndhemd einer
Parabelform entsprechen. Aus diesem Srund
sind bel den Einstiegen Steigungen des Geh-
weges im Bersich von 20% zu erwarten. Solite
gesetzlich eine Behinderfen- oder Senioren-
gerechtigkeit fir die Zuwege und die Bricke
gefordert sein, missten im Zuge der weiteren
Projektierung Varianten geprdft werden.

Asthetik und Gestaliung der Briicke
Allgemeine Asthetik der Bricke

Die Asthetik der Briicke ist durch das gewdhl-
te Tragsystemn weitgehend bestimmt, die Brd-
cke verlduft in Langsrichtung nahezu entspre-
chend eines beidseltig aufgehdngten Seiles
in einer Parabelform. Die Windabspannungen
werden gleichmassig und symmetrisch mit
parabelférmigen Windlastsellen angeordnet,
damit bleibt die Einheitlichkeit und Ordnung
der Tragstruktur erkennbar.

UNTERLAND

Brickenkonsfrukfion, LAngsschniff

Gestaltung des Brickenqueschnittes —
Vanante 1 «Standardiyps

Die Ausgestaltung des Gehweges und der
Gelanderkonstruktion entspricht der bersits
mehrfach angewendsten AusfOhrung mit ei-
nem Gehweg aus Ldrchenholz und einem
Maschendraht mit Ldngsseilen als seifliche
Absturzsicherung. Die obenliegendsen Trag-
selle der Bricks dienen bel diesem System
dls Handldufe, Der Gehweg kann optional
als Gitterrost erstellt werden, wobel die dies-
bezdglichen Kosten leicht héher sind als bel
ginem Holzbelag. Die Ausfihrung «Standard-
variantes st bezlglich Montage und Betrieb
Tweckmdssig und in diversen Referenzprojek-
ten mehrfach erprobf.

Gestaltung des Brickenquemschnittes —
Vanante 2 «Typ 300 Jahre A»

Anlass fur den Neubau der Fussgdngerbricks
sind die Felerichkeiten zum 300-jahrigen Beste-
hen des Flrstentums Liechtenstein. Aus diesem
Grund wird die Ausfihrung einer alternativen
Gestaltungsvariante des Brickenoberbaus
vorgeschlagen. Um die Symbolik der Versini-
gung und Eigenstandigkelt zu verdeutlichen
wird daozu =ine Gestaltung mit Stahlblech-
Lamelien entworfen, wobel diese Bleche die
Funktion der seitlichen Absturzsicherung (Ge-
Inder) und des Gehweages vereinen. Die Kom-
binafion dieser belden Elemente fOhrt asthe-
tisch zu einer Einheit, die enfworfene Form der
Stahloleche kann gleichzeitig als Symbol des
Farstenhutes interpratiert werden. Die 30 Falder
zwischen den Windabspannungen symbolisie-
ren dabel die vergangenen 30 Dekaden seit
dem Grindungsjahr des heutigen Farstentums.
Zwischen den Windrahmen unfereilen jeweils
4 Authéngungen die funf Zwischenelemente
mit je 24 dazwischenliegenden Stahlolechen
und symbolisieren damit die 120 Monate einer
Dekade. Bezdglich der maglichen Inszenie-
rung und Verdeutlichung des 300-jdhrigen

Hangesailbricke 240m
Durchhang 14m

DBERLAND
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Bestehens bildet diese Variante ein sehr gros-
ses Potential. Im Rahmen der voriegenden
Konzepistudie wurde die Machbarkeit digser
YVariante belegt.

10
~d | n

1.10

1.10

l'l, lIT = T."rl .'||

Rami L

Brickenkonsfrukfion, Querschniff Aufhangung (Vananfe 2)

Bewilligungsverfahren

Die Gemeindebauverwaltung Planken hat
inrerseits mit dem Amt fir Bau und Infrastruk-
tur und dem Amt fr Umwelt VorabklGrungen
zum notwendigen Bewiligungsverfahren vor-
genommen. Gemdss Rickmeldungen seitens
der beiden Landesamtsstellen ist bel einem &f-
fentlichen Tiefoauprojekt (Bauhar Gemeinds
oder Land) kein Baugesuch notwendig. Hinge-

gen muss ein Eingriffsverfahren — allenfalls ver-
kidrzt — durchgeflhrt werden. Falls far das Bau-
projekt bspw. far den Zugangsweg oder die
Hangebnicke selbst Rodungen vorgenommen
werden muassen, Ist zusatzlich eine Rodungsbe-
willigung einzuholen. Eine Umweltvertraglich-
keitsprdfung (UVP) und/oder eine Strategische
Urmnweltprifung sind nicht notwendig.

Kosten

Schalzung Baukosten

Die nachfolgende Kostenschatzung basiert
auf Massenauszigen und Erfahrungswerten
von Einheitspreisen der Hauptelemente und
Tatigkeiten. FOr die Haupftragkonstruktion
{Tragseile) wurde eine Richipreisofferte einge-
holt. Die Gestaltung des Brickenguerschnifts
entspricht Variante 1 «Standardtyps. Aufgrund
der guten Erfahrungswerte der Ausflhrung
vergleichbarer Objekte kann bereits in dieser
Frojektstufe (normalerwveise +20%) von =iner
Kostengenauigkeit von £10% ausgegangen
werden. Bei der Kostenschatzung wird von der
=rundlage ausgegangen, dass die Bauaufind-
ge zu marktiblichen Preisen (Konkurrenzprei-
sen) vergeben werden kénnen.

Schéizung Anlagekosten
Die Anlagekosten setzen sich aus den ge-
schatzten Baukosten, den prognostizierten

Schdatzung Baukosten Hingeseilbriicke V1 m

Baustelleneinrichtungen (inkl. Montageseilbahn)

Baukosten Baumelsterarbeiten (Verankerungen und Widerager)
Lieferung und Montage Stahlbau - Haupttragsystem

Lisferung und Montage Stahlbau - Windabspannungen

Lisferung und Montage Gehweg und Geldndear
Unvomhengesshenes/Resene
Schéfzung Baukosten, exkl. Mwst.

Minimum der Schatzung (90%)

Maximurn der Schatzung (110%)

121°000.-
134'000.-
202'000.-
93'000.—
120'000.—-
0-
760000.-
&684°'000.-
834000~

Schétzung Anlagekosten Héngeseilbriicke V1 [ cHF|

Boukosten

Projektierung, Ausschreibung, AusfOhrung/Bauleitung
Allgemeine Kosten (Annahme ca. 5% der Baukosten)

Anlagekosten, exkl. Mwst.
Mwit. 8.0%
Anlagekosten inkl. 8.0% Mw5t.

760000~
162'000.—
38'000.—-
240°000.-
76'800.-
1'036'800.-
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Kosten fir die Projektierung und Bauleitung so-
wie den allgemeinen Kosten (Gebdhren etc.)
Zusammen.

Fir die Projektierung und Realisierung der sym-
boltrchtigen Variante 2 «Typ 300 Jahre Fls
muss aus heufiger Sicht mit Mehrkosten von
rund CHF 150000 (inkl. MwSt.) gerechnet wer-
den. Aufgrund des knappen Zeifrahmens flr
diese Konzeptstudie ist die Richtofferte flr die
Gestaliung des Brickencberbaus mit Stahl-
blech nicht rechtzeitig eingetroffen. Allenfalls
ergitt sich bel der Projektierung von Varante
2 Einsparpotential bspw. im Bersich der Wind-
abspannungean.

Zeitliches

Abhdngilg vom gewlnschien Erdfinungs-Zeit-
punkt und vorbehaltlich der Budgetfreigabe
und Auffragserteilung gemdass vorliegender
Konzepistudie orentiert sich der Ablauf resp.
Zeitplan des Gesamtprojektes am SIA Leistungs-
meodell mit Planungs- und Bauphasen:

- Phase 3 Projektierung
- Bauprojekt, Bewiligungsverfahren
Winter 2017 /2018

- Phase 4 Ausschreibung
- Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe
Franjahr/Sommer 2018

- Phase 5 Realisierung

- AusfUhrungsprojekt und -Pldne
Sommer 2018

— Ausfahrung, Tell 1
(Verankerungen und Widerlagern)
Herbst 2018

- Ausfihrung, Tell 2
(Ueferung und Montage)
Frinjahr 2019

- Inbetriebnahme, Erdffnung
April/Mai 2012

Die Montage Stahlbou Haupttragsystem und
Windabspannungen sowie Gehweag und Ge-
I&nder bendtigt rund 4 bis & Wochen und kann
50 terminiert werden, dass die Hangebricke
«300 Jahre Farstentum Liechtensteine erst ein,
zwel Wochen vor der geplanten Erdffnung fer-
figgestellt wird.

Fazit

Die Konzeptstudie belegt eindeutig die Mach-
barkeit der Hangebrdcke «300 Jahre Farsten-
tum Liechtenstein» und zeigt die Eignung des
gewdhiten Standorts auf. FOr rund CHF 1.0 Mio.
(Brickenbauwerk) plus CHF 0.2 Mio. (Jubi-
lGumsweg und Reserven) kdnnen die Ge-
meinden zusammen =in Ober- und Unferland
verbindendes Brickenbauwerk schaffen, das
haute in dieser Form einzigartig in Liechfenstein
und der benachbarten Grenzregion ist. Bel
fachgerechter Projektierung, Bau und Unterhalt
hat eine Hangebricke (Tragsystem) eine Le-
bensdauer von rund 50 Jahren oder mehr und
ist eine nachhaltige Investition far Liechtenstein
und die Liechtensteinische Bevdlkerung.

«Bricken verbinden, Uberqueren
und eréfinen neue Wege.s

Schaan, den 4. Juni 2017

Hanno J. Konrad
Master of Science ETH /
Pat. Ingenisur-Geometer

Beilagen
Bellage 1:
Plan Konzeptstudie - Situation, 1:250

Beilage 2:
Plan Konzeptstudie - LAngsschnitt, 1:250
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Der Gemeindevorsteher erlautert den Antrag. Das Finanzierungskonzept der 300-Jahr-
Feierlichkeiten sieht vor, dass die Gemeinden die Fussgangerbriicke fur rund CHF 1 Mio. plus
Aufwendungen fir den Jubilaumsweg (Gesamtaufwand Gemeinden CHF 1.2 Mio.) finanzieren.
Das Land Liechtenstein Ubernimmt die Kosten der restlichen Programmschwerpunkte und Festivi-
taten rund um das Jubildum in H6he von rund CHF 2 Mio. Die Idee einer verbindenden Fussgén-
gerbrucke zwischen Unterland und Oberland ist anlasslich der 4. Liechtensteiner Waldtage 2016 in
Nendeln entstanden.

Nach Bekanntwerden des Projektes haben sich mittlerweile in den Medien auch kritische Stimmen
zum Projekt gedussert.

Nachfolgend zitiert der Gemeindevorsteher aus einer Email von Plankens Gemeindevorsteher.

Der Gemeindevorsteher erklart, dass es sich nattrlich um einen Eingriff in die Natur handle, dieser
aber verhaltnismassig Uberschaubar sei geméass vorher zitierter E-Mail (keine Strategische Um-
weltprifung (SUP), keine Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP), keine eigentliche Baubewilligung
und voraussichtlich auch keine Rodungsbewilligung erforderlich). Der Prasident der Jagerschaft
habe sich jedenfalls positiv zum Projekt gedussert.

Die Fussgangerbriicke sei eine nachhaltige Investition fur die Bevolkerung und zuklinftige Genera-
tionen. Sie stelle durchaus auch eine Touristenattraktion dar. Um allzu grosse Stérungen der Fau-
na zu verhindern, regt er an, die Fussgéngerbriicke mit Auflagen fur eine eingeschrankte Freizeit-
nutzung (z.B. Bikerverbot) zu verbinden.

Bei einer Ablehnung des Projektes wiirden die Gemeindebeitrdge in gleicher Héhe ohnehin fir
allenfalls weniger nachhaltige Veranstaltungen eingesetzt.

Er informiert weiter, dass bereits 7 Gemeinden dem Projekt zugestimmt hatten, eine Gemeinde
einstimmig, die anderen Gemeinden grossmehrheitlich. Ausstehend neben Triesen sind die Be-
schliisse von Schellenberg und der Standortgemeinden Eschen/Nendeln sowie Planken.

Auf Nachfrage eines Rates nach weiteren Massnahmen den Weg durch das Land betreffend er-
klart der Gemeindevorsteher, dass geplant sei, keine neuen Wege anzulegen, sondern die beste-
henden Wege entsprechend zu beschildern und zu signalisieren. Auch kénnten geschichtliche Se-
henswirdigkeiten und Geschehnisse in diese Beschreibungen integriert werden. Bestimmte Mass-
nahmen sind im Gesamtbudget enthalten.

Der Rat spricht sich fur das seiner Meinung nach nachhaltige Projekt aus, da sich die Gemeinde in
jedem Fall finanziell an den Jubilaumsfeierlichkeiten zu beteiligen habe.

Dem stimmt der Gemeindevorsteher zu. Wie bereits erwahnt finanzieren die Gemeinden rund CHF
1 Mio. in das Fussgéangerbriickenprojekt und das Land in weitere Veranstaltungen. Nicht ausge-
schlossen seien allenfalls individuelle Gemeindeveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Ver-
einen.

Ein Rat erklart, dass er anfangs vom Projekt begeistert war. Je mehr er jedoch dariber lese und
andere Meinungen hore, je unsicherer sei er. Die gedusserten Meinungen seien dermassen unter-
schiedlich, dass er mittlerweile nur mit entsprechenden Auflagen zustimmen kénne. Dann wirden
vor allem die Wildtiere nicht Gbermassig gestort.

Ein weiterer Rat lobt einerseits die Nachhaltigkeit eines solchen Projekts, aussert sich jedoch klar
gegen einen Fussgangerbriickenbau abseits der Gemeinden. Er wiinsche sich ein Projekt in der
Mitte der Bevélkerung. Dass 2019 das 300-Jahr-Jubilaum anstehe, wisse man ja schon langer und
man hatte durchaus mehrere Projekte zur Auswahl stellen kénnen unter Einbezug der Bevolke-
rung. Er kénne nicht hinter dem beantragten Projekt stehen.

Ein Rat beflrwortet das Projekt und verweist auf die Attraktivitat einer solchen Fussgéngerbriicke
auch fir den Tourismus. Solche Sehenswirdigkeiten schaue man sich jeweils selbst im Ausland
an.

Ein Rat erklart, dass er anfanglich skeptisch gegentber dem Projekt war. Nach verschiedenen Ge-
sprachen komme er jedoch zum Schluss, dass die symbolische Verbindung von Unter- und Ober-
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land mit einer Fussgangerbriicke ihren Reiz habe. Er ist Uberzeugt, dass nicht weitere gute Ideen
vorhanden waren.

Ein Rat ergénzt sein Votum und beurteilt es positiv, neben der Fussgangerbriicke auch den Weg
durch das Land entsprechend mit historischen Hinweisen aufzuwerten. Dem stimmt ein weiterer
Rat zu. Weiter erinnert er nochmals auf die notwendige finanzielle Beteiligung der Gemeinde. Er
koénne sich die offentliche Reaktion nicht vorstellen, sollte Triesen das Projekt ablehnen.

Ein Rat widerspricht. Triesen misse sich nicht an anderen Gemeinden orientieren, sondern unab-
hangig entscheiden. Man solle die wenigen unberthrten Landschaften belassen wie sie sind und
nicht die darin lebenden Wildtiere unnétig stéren.

Ein Rat entgegnet, dass Spaziergdnger keine unnotigen Stérungen bei Wildtieren verursachten.
Dieses Argument sei nicht stichhaltig.

Der angesprochene Rat betont, dass es bereits genligend verschiedene Wanderwege und
-routen durch das Land gebe. Es brauchte nicht noch eine Fussgangerbriicke.

Weitere Rate dussern sich ebenso wie ein Vorredner gegen das Projekt. lhnen fehle die Sinnhaf-
tigkeit des Projekts und sie sehen kein Wahrzeichen in der Fussgangerbriicke. Ausserdem sei es
nicht behindertengerecht. Sie wiinschten sich auch mehrere Projekte zur Auswahl, Giber welche die
Bevolkerung entscheiden kdnnte. Als Varianten kénnten bereits bestehende Hohenwege entspre-
chend verschdnert und benannt und beschildert werden.

Der Gemeindevorsteher betont, dass die Idee einer Verbindung des Unterlands zum Oberland gut
und nachhaltig sei und zum 300-Jahr-Jubilaum passe, welches genau diesen Zusammenschluss
feiert. Er erganzt noch, dass die Standortgemeinden Eschen/Nendeln und Planken das Vorprojekt
vorfinanziert hatten und zukinftig fir den Unterhalt der Fussgangerbriicke aufkommen wurden.
Den anderen Gemeinden wirden somit keine weiteren Kosten entstehen. Die benétigten Flachen
fur die Brickenkdpfe stammen von der Blrgergenossenschaft Eschen sowie der Gemeinde
Schaan. Sollte die Fussgangerbriicke nicht gebaut werden, wirde der Gemeindebeitrag allenfalls
fur einmalige Veranstaltungen eingesetzt.

Ein Rat spricht sich fur das Projekt aus, allerdings mit Auflagen. Er will auch wissen, ob das Projekt
noch durch Einsprachen gefahrdet werden koénnte.

Der Gemeindevorsteher erklart, dass sich diverse Organisationen im Rahmen des Eingriffsverfah-
rens aussern konnten.

Der Gemeindevorsteher beschliesst die Diskussion und verweist nochmals auf die bereits gedus-
serten Auflagen bzw. einschrankenden Freizeitnutzungen (ausschliessliche Nutzung als Fussgan-
gerbricke ohne Beleuchtung, Nutzungsverbot fur Sportarten wie Biking, Bungee- und Base-
Jumping) und die Erwahnung derselben im Beschluss.

Beschluss: (mehrheitlich: 7 Ja: 4 FBP, 3 VU / 4 Nein: 1 FBP, 2 VU, 1 DU)

1. Der GR nimmt das Projekt Jubilaumsweg inklusive Fussgangerbricke mit gesamten Anlagekos-
ten von CHF 1'200.000.00 zur Kenntnis und genehmigt das Projekt mit Auflagen (ausschliessli-
che Nutzung als Fussgangerbricke ohne Beleuchtung, Nutzungsverbot flr Sportarten wie Bi-
king, Bungee- und Base-Jumping);

2. Der GR genehmigt fur die Finanzierung des Projektes einen Baukostenbeitrag von CHF
161'108.00 vorbehaltlich der Zustimmung aller 11 Gemeinden und der Zustimmung des Land-
tags;

3. Der GR genehmigt einen Verpflichtungskredit in der Ho6he von CHF 161108.00 fur die Jahre
2018 - 2019.
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159-10-17
RI Bildung/Primarschule - Gemeindeschulen Triesen - Berufspraktikantin fir das Schuljahr
2017/2018 - Anstellung - Priafung und Genehmigung

Beschluss: (einstimmig)
Der GR stimmt der Anstellung einer Berufspraktikantin bzw. eines Berufspraktikanten fur das
Schuljahr 2017/2018 zu.

160-10-17 (631-000-001)

Bauverwaltung/Tiefbau - Gemeindestrassen: Diverse Sanierungen 2017 - Sagastrasse (Alte
Landstrasse bis Parkplatz Waldrand) - Ausbau Trottoir Belag und Lieferung Poller - Auf-
tragsvergabe

Paul Eberle, Leiter Bauverwaltung ist bei diesem Traktandum anwesend..

Aus dem Antrag:

Entlang der Sagastrasse (Kreuzungsbereich Alte Landstrasse - Lawenasaal) fehlt der Ausbau ei-
nes Trottoirs.

Heute besteht sudlich der Strasse ein Kiesweg bzw. Pfad. Dieser Weg ist unterhaltsintensiv (mehr-
fache Maharbeiten und Einbringen von Kies in Lécher etc.). Nach Niederschlagen muss die Stras-
se gereinigt werden, da Kies ausgeschwemmt wird und auf der Strasse zu liegen kommt. Diese
Aufwande erachtet die Bauverwaltung als unverhéltnismassig. Zudem birgt der jetzige Weg Unfall-
gefahren (Senkungen infolge Ausspilungen, hervorstehende Schachtabdeckungen). Die Fuss-
ganger benitzen nicht den Fussweg, sondern die asphaltierte Strasse (Kinderwagen rollen auf
Kieswegen schlecht, etc.).

Die Bauverwaltung empfiehlt den Trottoirausbau mit einem Asphaltbelag auf einer Breite von
1.50m. Die Entwasserung erfolgt gefuihrt Gber die Schulter, das heisst in die angrenzende Wiese.
Damit kénnen auch die Ansammlungen von Oberflachenwasser im Kreuzungsbereich Sagastrasse
/ Alte Landstrasse stark reduziert werden. Der Ausbau des Trottoirs macht den viel frequentierten
Bereich fir den Langsamverkehr sicherer, erleichtert den Unterhalt und reduziert immer wieder
anfallende Unterhaltskosten auf ein Minimum. Der Winterdienst kann zudem uneingeschrankt ge-
wahrleistet und maschinell ausgefiihrt werden.

Die Burgergenossenschaft als Grundeigentimerin hat bereits anfangs 2016 anlasslich einer Vor-
standssitzung ihre Zustimmung gegeben, falls der Gemeinderat ebenfalls dem Ausbau zustimmt.
Wie an der GR-Sitzung 05 vom 12.04.2016 durch den GR beschlossen, wurde die anwesende
Anwohnerschaft des Gebietes Saga, an der Informationsveranstaltung vom 25.04.2016 zum The-
ma Ausbau eines Trottoirs befragt. Diese Befragung hat ergeben, dass die Anwohner den Ausbau
des Trottoirs, sowie das Setzen von Pollern begriissen.

*k*k

Der Gemeindevorsteher erlautert den Antrag. Aufgrund der Frequentierung, der Sicherheit und der
Optimierung des Unterhalts sei eine Befestigung des Trottoirs sinnvoll. Der dstlich der Kreuzung
Alte Landstrasse - Sagastrasse gelegene Parkplatz soll auf Wunsch der Grundeigentimerin BGT
dabei nicht befestigt werden.

Ein Rat prazisiert, dass es sich dabei um keinen offiziellen Parkplatz handle.

Der RI Offentliche Sicherheit wiederholt seine bereits frilher vorgebrachten Argumente, dass eine
Befestigung des Trottoirs aus Sicherheitsgrinden Sinn mache, da Kinder mit ihren Gefahrten
(Tretroller, Skateboards etc.) das unbefestigte schotterbedeckte Trottoir meiden und stattdessen
auf die Strasse ausweichen. Dies stelle einen unhaltbaren gefahrlichen Zustand dar.
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Ein Rat kann die Argumentation nicht nachvollziehen und sieht keine Probleme mit der Istsituation.
Die Verkehrsteilnehmer mussten sich jeweils an die Gegebenheiten anpassen. Problematisch fur
ihn sei allenfalls der anfallende laufende Unterhalt des Weges.

Ein Rat, welcher in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, informiert, dass am Wochenende in die-
sem Strassenabschnitt kaum Verkehr herrsche. Wahrend der Woche ist die Strasse allerdings
stark frequentiert.

Ein Rat ergénzt, dass die Sdga zunehmend bebaut werde und damit die Frequentierung steige.
Die Gemeinde fordere auch den Kindergartenbus, welcher dieses Wohngebiet bediene.

Beschluss: (mehrheitlich: 10 Ja: 4 FBP, 5 VU, 1 DU / 1 Nein: 1 FBP)

a) Der GR erteilt den Auftrag fir die Belagsarbeiten an die LupoBau AG, Haldenstrasse 19G, 9495
Triesen zum Nettobetrag von CHF 24'389.20 inkl. 8.0% MwSt.;

b) Der GR erteilt den Auftrag zur Lieferung der Poller an die Mabilec AG, Oberdorf 9a, 9213
Hauptwil zum Nettobetrag von CHF 4'944.00 inkl. 8.0% MwSt.

161-10-17 (622-102-015/016/017)
Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gassle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweite-
rung Bibliothek - Deckenbekleidungen aus Metall: Deckensegel - Auftragsvergabe

Paul Eberle, Leiter Bauverwaltung ist bei diesem Traktandum anwesend..

Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Beusch AG, Messinastrasse 30, 9495 Triesen zum Nettobetrag
von CHF 92'942.60 inkl. 8.0% MwsSt.

162-10-17 (622-102-017)
Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gassle - Sanierung Trakt 3 mit Erweiterung
Bibliothek - Deckenbekleidungen aus Holz - Auftragsvergabe

Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Bargetze Gebrider AG, Romerstrasse 4, 9495 Triesen zum Net-
tobetrag von CHF 39'983.00 inkl. 8.0% MwSt.

163-10-17 (622-102-015/016/017)
Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Géassle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweite-
rung Bibliothek - Deckenbekleidungen aus Gips - Auftragsvergabe

Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Beusch AG, Messinastrasse 30, 9495 Triesen zum Nettobetrag
von CHF 150094.95 inkl. 8.0% MwSt.
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164-10-17 (622-102-017)
Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Géassle - Sanierung Trakt 3 mit Erweiterung
Bibliothek - Liftungsanlagen - Auftragsvergabe

Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Negele Roman AG, Messinastrasse 11, 9495 Triesen zum Net-
tobetrag von CHF 26'751.65 inkl. 8.0% MwSt.

165-10-17 (622-102-015/016/017)

Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gassle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweite-
rung Bibliothek - Spenglerarbeiten / Plastische und elastische Dichtungsbelage - Auftrags-
vergabe

Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Spenglerei Biedermann AG, Wuhrstrasse 19, 9490 Vaduz zum
Nettobetrag von CHF 165‘770.95 inkl. 8.0% MwSt.

166-10-17 (622-102-015/016/017)

Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gassle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweite-
rung Bibliothek - Verputzte Aussenwarmdammungen und Verputzarbeiten innen - Auftrags-
vergabe

Paul Eberle, Leiter Bauverwaltung ist bei diesem Traktandum anwesend..

Beschluss: (mehrheitlich: 10 Ja: 5 FBP, 4 VU, 1 DU / 1 Nein: 1 VU)
Der GR erteilt den Auftrag an die Schurte Paul AG, Unterfeld 40, 9495 Triesen zum Nettobetrag
von CHF 134‘420.70 inkl. 8.0% MwSt.

167-10-17 (622-102-015/016/017)
Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gassle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweite-
rung Bibliothek - Aussere und innere Malerarbeiten - Auftragsvergabe

Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Deko-mal Anstalt, Industriestrasse 5, 9495 Triesen zum Nettobe-
trag von CHF 76‘286.70 inkl. 8.0% MwSt.

168-10-17 (622-102-017)
Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gassle - Sanierung Trakt 3 mit Erweiterung
Bibliothek - Leuchten und Lampen: Lieferung und Montage - Auftragsvergabe

Paul Eberle, Leiter Bauverwaltung ist bei diesem Traktandum anwesend..
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Beschluss: (einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag geméass Offerte an die Risch Elektro-Telecom Anstalt, Industriestrasse
4, 9495 Triesen zum Nettobetrag von CHF 67'134.95 inkl. 8.0% MwSt.

170-10-17
Vom Amt fur Bau und Infrastruktur bewilligte Baugesuche / Bauvorhaben

Freigabebescheid Baugesuch (3211.2017.0191) 24.05.2017
Umbau Pergola

Im Sand 50, 9495 Triesen

Tr. Parz. Nr. 2533, Wohnzone A

171-10-17
Direktvergaben durch den Gemeindevorsteher / Kreditgenehmigungen

Bauverwaltung/Liegenschaften - Wasserversorgung - Mutation Schliessanlage - Auftragsvergabe
an die Oehri Eisenwaren AG, Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz zum Nettobetrag von CHF 18'466.60
inkl. 8.0% MwSt.

172-10-17
GR zur Kenntnis

Liechtensteinische Gesellschaft fir Umweltschutz (LGU) - Gemeindebeitrag 2017 - Schreiben vom
31.05.2017

RadioL Liechtenstein - Einladung zum L&ndle-Obet am Samstag, 15.07.2017 auf dem Fabrikareal
Flyer Einladung zum Ausflug ,Dem Alter zur Ehre" am Freitag, 25. August 2017

*k*k

I\Neu\GR-Abonnement\Protokoll\2017\Web_inkl_TB\17sgral10.docx Gedruckt am: 23.08.2017



	17sgra-tb-10
	AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL NR. 10/17
	genehmigt am 22. August 2017


	17sgra10
	149-10-17
	Genehmigung der Traktandenliste

	151-10-17
	RI Sport / Bauverwaltung - Sportplatz Blumenau Neugestaltung: Konzept - Studienauftrag - Ausschreibung Genehmigung

	152-10-17
	Genehmigung des Protokolls Nr. 08/17

	153-10-17
	Genehmigung des Protokoll-Abonnements Nr. 08/17

	154-10-17
	Genehmigung des Protokolls Nr. 09/17

	155-10-17
	Genehmigung des Protokoll-Abonnements Nr. 09/17

	157-10-17 (016)
	FL Regierung - Antrag auf Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (Art. 21 Abs. 3 GemeindeG, LGBl. 1996 Nr. 76 / § 6 LGBl. 2008 Nr. 306) - Stellungnahme

	158-10-17
	Gemeindevorstehung - 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein - Beitrag der Gemeinden: Jubiläumsweg und Jubiläumsbrücke - Projektzustimmung und Genehmigung Verpflichtungskredit

	159-10-17
	RI Bildung/Primarschule - Gemeindeschulen Triesen - Berufspraktikantin für das Schuljahr 2017/2018 - Anstellung - Prüfung und Genehmigung

	160-10-17 (631-000-001)
	Bauverwaltung/Tiefbau - Gemeindestrassen: Diverse Sanierungen 2017 - Sägastrasse (Alte Landstrasse bis Parkplatz Waldrand) - Ausbau Trottoir Belag und Lieferung Poller - Auftragsvergabe

	161-10-17 (622-102-015/016/017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweiterung Bibliothek - Deckenbekleidungen aus Metall: Deckensegel - Auftragsvergabe

	162-10-17 (622-102-017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakt 3 mit Erweiterung Bibliothek - Deckenbekleidungen aus Holz - Auftragsvergabe

	163-10-17 (622-102-015/016/017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweiterung Bibliothek - Deckenbekleidungen aus Gips - Auftragsvergabe

	164-10-17 (622-102-017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakt 3 mit Erweiterung Bibliothek - Lüftungsanlagen - Auftragsvergabe

	165-10-17 (622-102-015/016/017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweiterung Bibliothek - Spenglerarbeiten / Plastische und elastische Dichtungsbeläge - Auftragsvergabe

	166-10-17 (622-102-015/016/017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweiterung Bibliothek - Verputzte Aussenwärmdämmungen und Verputzarbeiten innen - Auftragsvergabe

	167-10-17 (622-102-015/016/017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakte 1 - 3 mit Erweiterung Bibliothek - Äussere und innere Malerarbeiten - Auftragsvergabe

	168-10-17 (622-102-017)
	Bauverwaltung/Liegenschaften - Schulanlage Gässle - Sanierung Trakt 3 mit Erweiterung Bibliothek - Leuchten und Lampen: Lieferung und Montage - Auftragsvergabe

	170-10-17
	Vom Amt für Bau und Infrastruktur bewilligte Baugesuche / Bauvorhaben

	171-10-17
	Direktvergaben durch den Gemeindevorsteher / Kreditgenehmigungen

	172-10-17
	GR zur Kenntnis



